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TOP: Friedhofsgebühren 2010 
  
 Produktgruppe: 55.03 Friedhöfe 
 
1. Beschlussvorschlag: 
Der Bezirksausschuss Schmallenberg und der Haupt- und Finanzausschuss schlagen der 
Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor: 
 
Die Stadtvertretung bestätigt die im 8. Nachtrag der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen der Stadt Schmallenberg 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 08.12.2003 festgesetzten Gebühren für das Jahr 2010. 
  
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
Bei der Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2010 wurden die zu erwar-
tenden Aufwendungen in Höhe von 132.800,00 € zu Grunde gelegt. Diese liegen um rund 
7.000,00 € höher als im Vorjahr, was darin begründet liegt, dass die Heizungsanlage der 
Friedhofskapelle erneuert werden muss. Die Kosten hierfür werden rund 15.000,00 € betra-
gen. 
 
Die erwarteten Erträge belaufen sich auf 121.800,00 €. Die Unterdeckung in Höhe von 
11.000,00 € wird durch die Entnahme aus der Sonderrücklage Friedhof aufgefangen, so 
dass der Gebührenhaushalt ausgeglichen ist. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Friedhofsgebühren das Haushaltsjahr 2010 unverändert beizu-
behalten. 
 
Die bereits für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehene Erweiterung bzw. Einrichtung des Grab-
feldes III auf dem alten Friedhof Grafschafter Straße soll in das Haushaltsjahr 2010 ver-
schoben werden. Für die Investition des 1. Bauabschnitts sind 15.000,00 € geplant.  
 
Ein Auszug aus der Gebührenkalkulation ist als Anlage 1 und 2 beigefügt.   
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